
6. Zusatzprotokoll

zum SVA-Gesamtvertrag vom 1. Juni 2010

abgeschlossen zwischen der Osterreichischen Arztekammer, Bundeskurie der
niedergelassenen Arzte einerseits, und dem Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger für die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen
Wirtschaft (SVA) andererseits in der Fassung des 5. Zusatzprotokolles.

Die zwischen der Kurie der niedergelassenen Arzte der Arztekammer für Burgenland
und dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger für die
Burgenländische Gebietskrankenkasse abgeschlossene gesamtvertragliche Verein-
barung betreffend Übergabepraxis vom 18. Juli 2012 gift im Bundesland Burgenland
auch für die SVA mit der Maßgabe, dass anstelle ,,der Burgenländischen Gebiets-
krankenkasse im Namen und mit Rechtswirkung für die im $ 2 des Gesamtvertrages
vom 20. Mai 1994 idgF angeführten Krankenversicherungsträger" die SVA tritt.

Die zwischen der Kurie der niedergelassenen Arzte der Arztekammer für Tirol und
dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger für die Tiroler
Gebietskrankenkasse abgeschlossene gesamtvertragliche Vereinbarung betreffend
Übergabepraxis vom 1. Jänner 2013 gilt im Bundesland Tirol auch für die SVA mit
der Maßgabe, dass anstelle ,,der Tiroler Gebietskrankenkasse im Namen und mit
Rechtswirkung für die im S 2 des Gesamtvertrages vom 1. Jänner 1985 idgF
a n gefü h rten Kra n ke nvers ich eru n g strä ge r" d ie SVA tritt.

Zusätzlich zu Punkt l. und ll. wírd festgehalten, dass die Honorierung der
Kooperationspartner der Übergabepraxis jedenfalls gemeinsam und als Einheit über
die Honorarabrechnung des Praxisübergebers erfolgt.

Punkt l. dieses Zusatzprotokolles tritt mit 01.06.2012 und Punkt l!. mit 01.01.2013 in
Kraft.



ru:k#

wien, am L7 -Ç-?0,45

Österreichische
Bundeskurie der nied

Hauptverband der österreichischen sozialversícherungsträger

nt

Wíen, am

Dr. Ha

wíen, ^ ,,24. {, ,Jott3

É Der Obmann:

sozialversicherungsanstalt der gewerblichen wirtschaft

4tu

Der Generaldirektor:

1

3
t

<¡)'tt


